MERKBLATT für eingetragene Vereine
1. Zur Eintragung in das Vereinsregister ist anzumelden:

a) jede Änderung des Vorstandes (Neuwahl) unter Vorlage einer Abschrift des Versammlungsprotokolls,

b) jede Satzungsänderung unter Vorlage der Urschrift und einer Abschrift des Versammlungsprotokolls.

Bei Wiederwahl des Vorstandes genügt die Übersendung einer Abschrift des Versammlungsprotokolls.

2. Anmelden müssen Mitglieder des Vorstandes im Sinne des § 26 BGB in einer nach der Satzung zur Vertretung erforderlichen Anzahl.

Die Anmeldung muß in notariell beglaubigter Form eingereicht werden.

3. Die Protokollabschriften müssen wörtlich mit der Urschrift übereinstimmen; statt des vollständigen Versammlungsprotokolls genügt für das Registergericht ein Auszug.

Um die Rechtsgültigkeit der durchgeführten Wahlen und der gefassten Beschlüsse prüfen zu können, ist es erforderlich, dass dieser Protokollauszug mindestens enthält:

a)

· den Namen des Vereins sowie den Ort und den Tag der Versammlung,

· die Bezeichnung des Versammlungleiters und des Schriftführers,

· die Zahl der erschienenen Mitglieder,

· die Feststellung des Versammlungsleiters, dass die Versammlung nach der Satzung frist- und formgerecht einberufen worden ist,

· die Tagesordnung mit der Angabe, dass sie bei der Berufung der Versammlung mit angekündigt war,

· die Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung, falls die Satzung eine diesbezügliche Bestimmung enthält.

b)

· die gefassten Beschlüsse und den Wahlvorgang. Dabei ist jedesmal das Abstimmungsergebnis ziffernmäßig genau anzugeben (getrennt nach 'Ja'- Stimmen, 'Nein'-Stimmen und Stimmenthaltungen). Wendungen wie 'mit großer Mehrheit', 'fast einstimmig' usw. sind unbedingt zu vermeiden.

· Die gewählten Vorstandsmitglieder sind nach Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und Wohnort zu bezeichnen.

· Bei Satzungsänderungen ist der nunmehrige Wortlaut der geänderten Bestimmungen anzugeben.

c) die Unterschriften derjenigen Personen, die nach der Satzung die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen zu beurkunden haben.

4. Der Vorstand (im Sinne des § 26 BGB) muss die erforderlichen Anmeldungen jeweils unverzüglich vornehmen. Unterbleiben diese, so können die Vorstandsmitglieder durch Zwangsgelder zur Erfüllung ihrer Pflichten angehalten werden.

Hierzu sollte es jedoch nicht kommen. Vielmehr wäre es im Interesse einer reibungslosen Zusammenarbeit wünschenswert, wenn die zu 1. genannten Anmeldungen der eingetretenen Veränderungen (Vorstand oder Satzung) sowie die Mitteilung über die Wiederwahl des Vorstandes bei dem zuständigen Registergericht stets unaufgefordert angemeldet werden.

